
 
 
 

 

 

Beschlusslauf 

 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden beschließt hiermit  
 

1. die Ergebnisse der Wohnungsbedarfsabfrage zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2. folgende Entwicklungsziele für das Plangebiet ‚Albert-Schweitzer-Schule’: 
 

Im Plangebiet soll ein Wohngebiet für eine sozial gemischte Bewohnerschaft aus allen 
Generationen entstehen. Es soll folgende Eigenschaften aufweisen: 

 
─ Maß der baulichen Nutzung: Grundflächenzahl GRZ 0,4 / Geschossflächenzahl GFZ 

1,2, mindestens 2 und höchstens 3 Vollgeschosse 
─ Schaffung von ca. 70 – 90 Wohneinheiten, jeweils mit Balkon oder Garten 
─ Mischung der Wohnungsformen und Wohnungsgrößen in Form von 

Einfamilienhäusern als Doppel- und Reihenhäuser (etwa 50% der neuen 
Wohneinheiten) und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (etwa 50%) 

─ Angebot verschiedener Eigentumsformen 
─ Mindestens 25% Anteil an öffentlich gefördertem Wohnungsbau (Mindestanzahl 20 

Wohnungen) 
─ Barrierefreie und barrierearme Bauweise 
─ Klimafreundliches Bauen: Gebäude mindestens mit Niedrigenergiestandard 

„Energieeffizienzhaus 55“, sowie weitere Maßnahmen zur CO2-Reduzierung 
─ Durchgrünung des Wohnquartiers mit Integration einer mindestens 3500m² großen 

öffentlichen Grün- und Spielfläche unter Berücksichtigung des vorhandenen 
Baumbestandes 

─ Verkehrsberuhigte straßentechnische Erschließung 
 
3. die Durchführung eines beschränkten Städtebaulichen Realisierungswettbewerbes mit 

vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren für die Entwicklung des Plangebiets ‚Albert-
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Schweitzer-Schule’ unter Zugrundelegung der unter 2. beschlossenen Entwicklungsziele. 
Der Wettbewerb soll  

 
a. als beschränkter Städtebaulicher Realisierungswettbewerb für maximal 15 / maximal 

20 Architekturbüros (bzw. Arbeitsgemeinschaften Architekten, Stadtplaner, 
Freiraumplaner) ausgeschrieben werden. 

oder 
b. als beschränkter Städtebaulicher Investorenwettbewerb für maximal 15 / maximal 20 

Arbeitsgemeinschaften Architekten / Investoren ausgeschrieben werden. 
 

4. Bei einer Vorlage einer jeweils ausreichenden Anzahl den Ausschreibungskriterien 
entsprechender Bewerbungen sollen 

 
─ je 3 von 15 / je 4 von 20 junge Büros bzw. Arbeitsgruppen (Alter bis 37 Jahre) 

beteiligt werden 
und 
─ mindestens je 3 von 15 / je 4 von 20 regional ansässige Büros bzw. Arbeitsgruppen 

aus den Bereichen Kreis Mettmann, Düsseldorf und Solingen) beteiligt werden. 
 

5. die Vergabe der Wettbewerbsbetreuung an ein qualifiziertes Betreuungsbüro gemäß den 
Vergaberichtlinien. 

 
 
 
 

Beschlüsse: 
 

11.11.2009 Stadtentwicklungsausschuss 

 
Abstimmungsergebnis: 
vertagt 
 
 

24.02.2010 Stadtentwicklungsausschuss 

 
Abstimmungsergebnis: 
Die SV wurde vertagt.  
 
 

16.06.2010 Stadtentwicklungsausschuss 

 
Beschlussvorschlag: 

 
 

Die Sitzungsvorlage wird vertagt. 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss stellt die Entscheidung über die Festlegung der 
Ausschreibungsmodalitäten zum Städtebaulichen Wettbewerb für das Planungsgebiet 
„Albert-Schweitzer-Schule“ zurück. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Bürgerinnen und Bürger in den Entscheidungsprozess 
durch die vorgezogene Beteiligung einzubeziehen. Das Protokoll über diese Veranstaltung 
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ist dem Stadtentwicklungsausschusses mit der Sitzungsvorlage WP 0-14 SV 61/007 
vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 
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